
Gemeinde Dassendorf 
 

 
Beglaubigter Beschlussauszug 

 
Sitzung Nr. 4 / 2023 - 2028 des Planungsausschusses der Gemeinde Das-

sendorf vom 05.12.2023 
 

 
TOP 8 Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG 

- Lärmaktionsplanung 2024 
 
 
Beschluss: 
Der Planungsausschuss der Gemeinde Dassendorf beschließt den Entwurf des Lär-
maktionsplanes gem. § 47d BImSchG zur Fortschreibung/Überarbeitung des Lärmakti-
onsplanes vom 15.03.2019 der Gemeinde Dassendorf. Der Entwurf ist zur Mitwirkung 
der Öffentlichkeit für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
6 0 6 0 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
Der PLA sieht sich aufgrund der folgend genannten Punkte nicht in der Lage dem Lär-
maktionsplan in der vorgelegten Fassung zu zustimmen: 
 
Betroffen sind Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr. 
 
>wann und wie wurden diese Daten erhoben? 
>was ist mit der L315 (Mühlenweg)? 
 
Lärmaktionsplan 2.2 
70 Menschen sind ganztägig sehr hohen Belastungen ausgesetzt (über 65 db Lden) 
 
Gemäß Anlage „Belastungsstatistik Straße“ (gültiges Verfahren) sind 10 Menschen Be-
lastungen von über 70 bis 75 db Lden ausgesetzt. 
Diese sind im Lärmaktionsplan nicht zu finden. Maßnahmen? 
 
Welche Fördermöglichkeiten der EU/des Bundes/des Landes/des Kreises gibt es, womit 
Anwohner bei Lärmminderungsmaßnahmen unterstützt werden. Ein Mitglied des PLA 
berichtet, dass es entsprechende Programme gibt und Sie Fördergelder erhalten hat. 

 
 
 



 
Anmerkung: 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreter*innen von den Bera-
tungen und den Abstimmungen ausgeschlossen. Sie waren weder bei den Beratungen 
noch bei den Abstimmungen anwesend:  
 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 26.01.2024 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 

 
 


